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National Coalition (NC) zur Umsetzung der UNO-Kinderrechtskonvention in Österreich
www.kinderhabenrechte.at

„Feed back“ - Kinder- und Jugendbericht 2010

„Bedingungen für gutes Gelingen“ – Info für PartnerInnen
Eine Initiative des Netzwerks Kinderrechte Österreich
Worum geht’s?
· Vor mehr als 20 Jahren wurde von den Vereinten Nationen die Kinderrechtskonvention beschlossen: ein internationaler Vertrag, der grundlegende Menschenrechte von Kindern und Jugendlichen festlegt: Partizipationsrechte, Schutz vor Gewalt und Ausbeutung, Verbot der Diskriminierung von Kindern und Jugendlichen, Unterstützung für Kinderflüchtlinge, spezifische Kindergesundheitsangebote, Bekämpfung von Kinderarmut und vieles mehr.

· In Österreich ist die Kinderrechtskonvention 1992 in Kraft getreten – doch ein eigener Bericht zur Umsetzung der Kinderrechte, der von jungen Menschen selbst mitgestaltet wird, und der sich für ihre eigene Meinung interessiert, inwieweit der Schutz all dieser Rechte von Kindern und Jugendlichen auch in der Praxis in Österreich gewährleistet ist, fehlt bis heute!

· Das wollen wir ändern: das Netzwerk Kinderrechte Österreich, ein Zusammenschluss von mehr als 30 unabhängigen Kinderrechtsorganisationen und –einrichtungen, möchte einen 1. Österreichischen Kinder- und Jugendbericht ins Leben rufen

Zielsetzung des Kinder- und Jugendberichts

· Erstmalig Beiträge von Kindern und Jugendlichen einholen zur Beurteilung ihrer Lebensbedingungen in Österreich, als Ergänzung zur Beurteilung durch Erwachsene/Mitgliedsorganisationen des Netzwerks Kinderrechte Österreich/National Coalition (und ihrer PartnerInnen) im Rahmen des „traditionellen“ „Schattenberichts“ des Netzwerks (vgl. frühere NC-Berichte 1998, 2004)

· Bericht soll nicht einseitig defizit-orientiert /auf Aufzeigen von Problembereichen beschränkt sein, sondern soll auch Erreichtes und Errungenschaften hervorheben, deren Bestand nicht gefährdet werden darf, bzw. die ausgebaut/zusätzlich abgesichert werden müssten

· Ganz grundsätzlich: Beitrag zur Umsetzung des Rechts von Kindern und Jugendlichen auf Partizipation in Angelegenheiten, die sie betreffen – hier: Beteiligung am Monitoringprozess

Zielgruppen

· Allgemein: „Kinder“ im Sinn der Kinderrechtskonvention, dh. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren

· Konkret: in Abhängigkeit der verschiedenen geplanten Aktivitäten sollen tw. unterschiedliche Zielgruppen (Schulkinder, Jugendliche) angesprochen werden, zw. 6-18 Jahren, in Ausnahmefällen/nach Kontext auch darüber

Ziel dieser Unterlage

· Gemeinsamen Rahmen schaffen für Aktivitäten zur Erstellung des Kinder- und Jugendberichts

· Erste Kriterien/Mindestanforderungen für die Beteiligung am Bericht

Grundvoraussetzungen für die Beteiligung

· Alle Aktivitäten, die in diesen Prozess der Berichtserstellung einfließen, sollten von Beginn an den Kinderberichtskontext in ihre Überlegungen einbeziehen

· Das schließt jedenfalls bereits laufende Projekte nicht aus, sofern sie kinderrechtliche Zielsetzungen verfolgen, deren Umsetzung am Ende des Projekts auch klar in der Ergebnisdokumentation ausgewiesen ist
· Das schließt ebenfalls nicht aus, dass für die Erstellung des Kinder- und Jugendberichts auch Hintergrundrecherche zu bereits verfügbaren Daten, Materialien und Ergebnissen betrieben wird, um eine bessere Einschätzung der neuen Ergebnisse aus diesem Prozess zu erreichen
· Eine wesentliche Überlegung ist die Frage nach direkter Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in den Prozess der Berichterstellung: es bietet sich zB an, ein Redaktionsteam aus Kindern/Jugendlichen/Erwachsenen zu erstellen; allerdings bleibt die Frage, welche Funktion Kinder/Jugendliche hier übernehmen sollen – Gestaltung der Berichtsstruktur, Auswahl der Ergebnisse, Zusammenstellen der Berichtstexte, Kommentierung von Ergebnissen? Darüber hinaus wäre dazu ein begleitender Koordinierungsprozess erforderlich – wirft für das Netzwerk auch Ressourcenfragen auf – zentral: Transparenz/nichts versprechen, was sich in Umsetzung nicht halten lässt! => Redaktionsteam muss noch geklärt werden
· Der Berichtsprozess soll auf kinderrechtlicher Grundlage erfolgen, dh. es braucht im Hintergrund auch Unterstützungsmöglichkeiten für alle Beteiligten (Erwachsene wie Kinder/Jugendliche) zur Info- und Vermittlungsarbeit (Was sind Kinderrechte, grundlegende Standards und Konzepte (zB kein Widerspruch Kinderrechte – Elternverantwortung, Verhältnis Staat – Eltern), Partizipation von Kindern und Jugendlichen, Sinn und Zweck von Monitoring von Kinderrechten (zB bisherige Berichtsprüfungen bzw. Stellungnahmen des UN-Kinderrechtsausschusses zu Österreich, Basis-Info zum Netzwerk Kinderrechte Österreich)). Dazu nötig: zB Informationsveranstaltungen zum Bericht, Unterstützung durch Netzwerk-Website, Basis-Infos, feedback für Berichtspartnerorganisationen etc
· Wie schon in den Zielsetzungen festgehalten: Bericht soll sowohl Defizite UND positive Errungenschaften im Kinderrechtsbereich aufzeigen, dh. auch in den Ergebnissen aus den einzelnen Aktivitäten, aus denen sich der Bericht zusammensetzen wird, sollen konstruktive Vorschläge zur Weiterarbeit (Problematisches verändern, Erfolgreiches ausbauen) möglichst deutlich herausgearbeitet werden
· Wesentlich in der Zusammenarbeit mit Kindern/Jugendlichen ist Transparenz und Information, dh. Erwartungen an den Bericht und eigene Rolle der Kinder/Jugendlichen müssen klargestellt sein und wahrscheinliche Grenzen (zB der Beeinflussung von Politik und Praxis) offen diskutiert werden
· Es braucht eine recht allgemeine, aber einheitliche Dokumentation der Ergebnisse aus den einzelnen Aktivitäten, um auf dieser Grundlage den Kinder- und Jugendbericht erstellen zu können; dh. zumindest folgende Angaben werden von alle beteiligten PartnerInnen erwartet werden:

· Beteiligte Organisation(en)

· Titel und Beschreibung der Aktivität, Zielgruppe

· Laufzeit (möglichst 2010 begonnen)

· Kinderrechtsthema: welche Kinderrechte standen im Vordergrund (zB Schutz vor Gewalt, Ausbeutung, Schutz bei Asyl, Armutsbekämpfung, Kindergesundheit etc ...)?

· Methode: in welcher Form erfolgte die Zusammenarbeit mit Kindern bzw. Jugendlichen? Wie viele Kinder/Jugendliche erfasst?
· Ergebnisse: welche Einschätzungen zur Lage von Kindern und Jugendlichen bzw. zur Umsetzung ihrer Rechte (welche bekannt, in welcher Form bisher mit Kinderrechten auseinander gesetzt etc) lassen sich ableiten bzw. wurden explizit erhoben?

· Interesse an weiterer Zusammenarbeit (für den Berichtsprozess, und darüber hinaus, zB Mitarbeit im Netzwerk)?

Was ist an Aktivitäten geplant?
1. Befragung im Internet - Zielgruppe: Jugendliche (ab 12)

Aktion: Mithilfe eines Webtools werden Fragen zur Situation der Kinderrechte in Österreich gestellt

2. Befragung mittels Postkarten – Zielgruppe: alle Kinder und Jugendlichen (6-18 Jahre) 

Aktion: Mithilfe vieler Partner (Kinderanwaltschaften, Kinder- und Jugendorganisationen, Schulklassen, ÄrztInnen, Firmen?) sollen in ganz Österreich „Feedback-Boxen“ aufgestellt werden, wo Kinder und Jugendliche mittels aufliegender Postkarten ihre Meinung zu ihren Lebensumständen mitteilen können (2 einfache Fragen zu „Was ärgert dich am meisten“/„Was findest du besonders gut ...?“ – Vorbild „YAP-Prozess“/NAP Kinderrechte 2003/4)

3. Projekte von Netzwerk-Mitgliedsorganisationen und PartnerInnen - Zielgruppen: Kinder und Jugendliche (6-18 Jahre) im Rahmen laufender/geplanter Aktivitäten von Netzwerk-Mitgliedern, Kinder- und Jugendgruppen und Initiativen, Schulklassen, Jugendzentren, Sportvereinen, (Fach)Hochschulen (zB für Soziale Arbeit), Meinungsforschung, Medien etc

Aktion: willkommen sind jegliche Aktivitäten (Projekttage, Diskussionsrunden, Workshops, Wettbewerbe etc), die unter direkter Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen im Jahr 2010 (bis rund um den Kinderrechtstag/20. November) stattfinden, und die sich mit aktuellen Lebensbedingungen junger Menschen in Österreich auseinandersetzen (Familie, Bildung/Schule, Freizeit, Mädchen, Jugendbeschäftigung, Armut, Mobilität, Gewaltschutz, Ausgrenzung bestimmter Gruppen, Migration und Integration, Flucht und Ausbeutung, Leben mit Behinderung etc).
Zur Vorbereitung und als Anregung für Aktivitäten wird das Netzwerk Info-Meetings in allen Bundesländern veranstalten für interessierte PartnerInnen, wesentliche Inhalte:
· Worum geht’s? Überblick Monitoring von Kinderrechte, Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen

· Typische Themen (siehe zB Ausschuss-Empfehlungen 1999, 2005, 2008, bisherige Schattenberichte NC, ECPAT)

· Erwartungen und Grenzen

· Dokumentation der Aktivitäten

· Organisatorisches (Ansprechpersonen, Zeitrahmen etc)

Wie geht’s weiter?
· Bis Ende Mai 2010 finden Info-Treffen in allen Bundesländern statt. Danach soll das Online-Tool (1.) starten und Postkarten (2.) gesammelt werden; bis 30. November 2010 sollen außerdem Berichte über die Projektaktivitäten der PartnerInnen (3.) vorliegen. Die Ergebnisse all dieser Aktionen werden von einem Redaktionsteam des Netzwerks (Details noch zu klären) zu einem Kinder- und Jugendbericht zusammengefasst (Entwurf geplant für Jänner 2011).
· Parallel dazu wird vom Netzwerk ein eigener „Erwachsenenbericht“ der Organisationen zur Lage der Kinderrechte in Österreich erstellt. Die Ergebnisse beider Berichte werden im Netzwerk Anfang 2011 diskutiert, und danach der Öffentlichkeit in Österreich vorgestellt, bzw. (vorauss. im Herbst 2011) dem Ausschuss der Vereinten Nationen für Kinderrechte in Genf vorgelegt.

· In Verbindung mit einem bereits 2009 erstellten Bericht der österr. Bundesregierung gibt der UN-Ausschuss dann (vorauss. 2012) Empfehlungen ab, wie Kinderrechte in Österreich noch besser umgesetzt werden können.

Rückmeldungen zu Fragen der Zusammenarbeit, Anregungen etc bitte an das „feedback-Team“ des Netzwerks: feedback@kinderhabenrechte.at
Anhang: Allgemeine Kriterien für Partizipation von Kindern und Jugendlichen

siehe u.a. UN-Kinderrechtsausschuss, General Comment 12 (2009) zum Recht auf Partizipation
· Klarstellen der Rollen von beteiligten Kindern/Jugendlichen – als Auskunftspersonen, als EntscheidungsträgerInnen im Berichtsprozess etc

· Terminologie abklären – „Kinderrechte“/“Jugendrechte“?

· Klarstellen der jeweiligen Alterszielgruppe(n)

· Nicht nur „Mainstream-Kinder“ beteiligen – Stadt-Land-Verhältnis, Religion, Kinder mit Behinderung, Kinder aus MigrantInnenfamilien – Sprache/Übersetzung organisieren

· Einbeziehung von Mädchen sicherstellen

· Partizipation nur freiwillig; kleine „Belohnungen“ für Beteiligung?

· „Do no harm“ – ethische Standards zu Forschungspraxis beachten, keine verletzenden Befragungen, keine Retraumatisierung etc - Einhaltung von Qualitätsstandards für direkte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sicherstellen

· Transparenz/Zugang zu Information für alle beteiligten Kinder/Jugendlichen sicherstellen (auch abseits Internet für jüngere Kinder)

· Rückmeldung sicherstellen – unmittelbar: wie ist meine Meinung/feedback angekommen? + follow-up: was passiert/ist mit Ergebnissen passiert

· Sicherstellen, dass feedback von Kindern aus allen für sie relevanten Lebensbereichen (Zuhause, Schule, Freizeit/FreundInnen, Vereine, öffentlicher Raum, Behörden) eingeholt wird, und inklusive Themen wie Umgang mit neuen Medien/Medienkompetenz, „Zugang zum Recht“/Zugänglichkeit von Serviceeinrichtungen, Rechtsschutz (zB Kontext Kinderbeistand, Prozessbegleitung, generell „Wohlfühlfaktor vor Gericht“), Gewaltschutz, Erfahrungen von Ausgrenzungen, Umgang mit Sprache (Muttersprache, Mehrsprachigkeit, Sprachenwechsel etc), Kinderrechtsbildung, Möglichkeiten der Selbstorganisation; Meinung der Kinder über Partizipation etc

· Relevante Materialien/best practices zu Kinder- und Jugendberichten (inkl. vor Kinderrechtsausschuss, siehe CRIN) und zu Kinderpartizipation sammeln, zB Save the Children, ... consult with children, involve children in research etc







